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Vorhandensein von Bereichen mit Absturzgefahr (Baustelle, Gru-
ben,…)

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz

 Lehrer und Schüler müssen über die in der Bau-
stelle vorhandenen spezifischen Risiken und 
den anzuwendenden Schutzmaßnahmen und 
Maßnahmen im Notfall informiert sein

 Die Baustellenbesichtigung muss stets in Be-
gleitung einer mit den auf der Baustelle vorhan-
denen Gefahren vertrauten Person (z.B. Baulei-
ter, Sicherheitskoordinator in der Ausführungs-
phase, Vorarbeiter) durchgeführt werden

 Die notwendige PSA muss zur Verfügung ge-
stellt werden

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz

 Die Baustellenbesichtigung ist dann durchzufüh-
ren, wenn kein Lärm oder Staub erzeugenden 
Tätigkeiten verrichtet werden, keine gefährli-
chen chemischen Stoffe verwendet werden, das
Schleudern von Gegenständen ausgeschlossen
ist und keine anderen Tätigkeiten mit hohem Ri-
siko durchgeführt werden

 Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden 
(Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Warnweste)

 Den Sicherheitsabstand zu den beweglichen 
Maschinen einhalten 

 Sich vom Grubenrand fernhalten 

 Bereiche ohne Geländer oder alternativen 
Schutzmaßnahmen nicht betreten

 Die Sicherheitshinweise und Vorschriften 
beachten

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

X X X
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


